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(3)  Für die Flächen der Anstalt Niedersächsische Landesfor-
sten werden Naturschutzmaßnahmen in einem Pflege- und 
Entwicklungsplan (Bewirtschaftungsplan im Sinne § 32 Abs. 
5 BNatSchG) dargestellt und einvernehmlich mit der Natur-
schutzbehörde des Landkreises Peine festgelegt. Der Pflege- 
und Entwicklungsplan trifft insbesondere Aussagen zur Förde-
rung des Eichenbestandes, des Auwaldes sowie der Alt- und 
Totholzanteile.

§ 10 
Verstöße

(1)  Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Ziff. 4 NAGBNatSchG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen des 
§ 4, 6 oder 8 dieser Verordnung verstößt, ohne dass eine Befrei-
ung bzw. eine Erlaubnis gewährt wurde. Ordnungswidrigkeiten 
können mit Geldbußen gemäß § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG 
geahndet werden.

§ 11 
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amts-
blatt des Landkreises Peine in Kraft.

 (2) Gleichzeitig tritt die ‚Verordnung zum Schutze der Landschafts-
teile „Zweidorfer Holz/Woltorfer Holz“ und „Meerdorfer Holz“ 
in den Landkreisen Braunschweig und Peine‘ vom 15.11.1967 
(Amtsblatt für den Nds. Verwaltungsbezirk Braunschweig vom 
29.01.1968) außer Kraft, soweit sie sich auf das LSG „Meerdor-
fer Holz“ bezieht.

Peine, den 28.01.11
Landkreis Peine
Der Landrat

gez.
(Einhaus)




